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I 0219/2017 (BJD) 
Interpellation Richard Aschberger (SVP, Grenchen): Entgangene Verkehrssteuern bei 

Elektrofahrzeugen (13.12.2017)  

 
«Fahrzeuge mit ausschliesslich elektrischem Antrieb sind von der Verkehrssteuer befreit.» So 
steht es bei der MFK Kanton Solothurn geschrieben. Fahrzeuge, welche über ein Hybrid-
System oder auch Plug-in-Hybrid-System verfügen, werden wie reine Verbrennerfahrzeuge 
steuerlich belastet.  
Somit zahlt beispielsweise ein aktueller Tesla Model X mit einem Leergewicht von knapp 2.4 
Tonnen keine Verkehrssteuern, ein BMW I3 mit Range Extender und einem Leergewicht von 
knapp 1.4 Tonnen hingegen wird wie ein «normales» Fahrzeug behandelt, obwohl die Belas-
tung für das Strassennetz alleine vom Gewicht her deutlich kleiner ist.  
Bei der Einführung dieser Privilegierung war sicher die Förderung dieser Antriebsart im Zent-
rum, heute mit Vollelektrofahrzeugen mit Preisen deutlich jenseits der 100'000 CHF Marke 
sind Steuergeschenke in meinen Augen fragwürdig und sollten dringend überdacht werden. 
 
Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:  
1. Seit wann gibt es diese Privilegierung von Elektrofahrzeugen? 
2. Wie viele (Elektro)Fahrzeuge sind aktuell im Kanton Solothurn von der Verkehrssteuer 

befreit? 
3. Wie hoch sind die jährlich entgangenen Einnahmen deswegen (gerne auch mit Übersicht 

über die letzten Jahre, dann sieht man auch die Entwicklung des Bestandes an Elektro-
fahrzeugen)? 

4. Plant die Regierung Anpassungen vorzunehmen respektive Abstufungen bei den Elektro-
fahrzeugen (bspw. via Fahrzeuggewicht) oder Berücksichtigung von Hybridfahrzeugen? 

5. Wie sieht es aus bei Biogas/Erdgas- oder Wasserstofffahrzeugen? 
6. Weshalb wird von verkehrssteuerbefreiten Fahrzeugen nicht einmal eine Pauschale ver-

langt für den Zuschlag betreffend Umfahrungen Olten & Solothurn (15% bei Verbrenner-
fahrzeugen)? 

7. Gedenkt man hier Anpassungen vorzunehmen betreffend Frage/Antwort Nummer 6? 
 
Begründung 13.12.2017: Im Vorstosstext enthalten. 
 
Unterschriften: 1. Richard Aschberger, 2. Matthias Borner, 3. Walter Gurtner (3) 


